
 

hmmh multimediahaus AG - Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Stand: April 2008 

I. Geltungsbereich / Vertragsgegenstand 

1. Diese Bedingungen finden nur Anwendung im Geschäftsverkehr mit Unternehmern. Sie 
liegen allen, auch künftigen Geschäften zugrunde. 

2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. 
Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden werden hiermit ausdrücklich widerspro-
chen.  

3. Änderungen und Ergänzungen vertraglicher Vereinbarungen müssen zu Nachweiszwecken 
schriftlich niedergelegt werden. Die Vollmacht zur Erteilung von Garantien und Zusiche-
rungen beschränkt sich auf Geschäftsführer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte.  

 
II. Angebote, Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Von uns erstellte Kostenvoranschläge oder Budgetpla-
nungen sind unverbindlich. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn dem Kunden unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung zugeht oder wir mit den Leistungen beginnen. 

2. An uns gerichtete Angebote können wir innerhalb von 14 Tagen annehmen.  
 
III. Zusammenarbeit / Mitwirkung des Kunden 

1. Die Parteien arbeiten vertrauensvoll zusammen und unterrichten sich bei beabsichtigten 
Abweichungen von dem vereinbarten Vorgehen unverzüglich gegenseitig. 

2. Der Kunde unterstützt uns bei der Vertragsdurchführung. Insbesondere stellt er rechtzeitig 
notwendige Informationen, Datenmaterial sowie Hard- und Software zur Verfügung, soweit 
dies zur Erbringung unserer Leistung erforderlich ist. 

3. Die rechtliche Verantwortung für die beauftragte Leistung trägt der Kunde. Bei Zweifeln 
über die rechtliche Zulässigkeit der beauftragten Leistung hat der Kunde auf eigene Kosten 
Rechtsrat einzuholen. 

4. Alle uns überlassenen Gegenstände, Fotos, Zeichnungen oder Datenträger werden von uns 
mit größter Sorgfalt behandelt. Haftung für Verwahrung und Transport übernehmen wir 
jedoch nur im Fall von vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Beschädigungen. 

5. Unsere Arbeit ist stets auf eine langfristige Zusammenarbeit zur Zufriedenheit unserer 
Kunden gerichtet. In diesem Sinne stehen die von uns erstellten Daten bis zu einem Jahr 
nach ihrer Fertigstellung für weitere Arbeiten in unserem Hause zur Verfügung. Eine Ver-
pflichtung zur Archivierung übernehmen wir jedoch nicht. Die Daten bleiben nach Ab-
schluss des ausgeführten Auftrages unser Eigentum. 

 
IV. Termine, Lieferverzögerung 

1. Terminwünsche unserer Kunden berücksichtigen wir mit größter Flexibilität und Zuverläs-
sigkeit. Verbindlich und gegebenenfalls verzugsbegründend im Sinne von § 286 Absatz 2 
BGB sind jedoch nur solche Termine, die von uns schriftlich als verbindlich bezeichnet 
werden. Bei nachträglichen Vertragsänderungen ist ein neuer Liefertermin zu vereinbaren. 

2. Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt (allgemeine Störung der Telekommuni-
kation, Streik usw.) oder Umständen im Verantwortungsbereich des Kunden haben wir 
nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Erbringung der betroffenen Leistung um die 
Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Gleiches gilt im Falle der Nicht- oder Schlecht-
erfüllung von rechtzeitig mit Dritten abgeschlossenen Verträgen. Wird aus vorgenannten 
Gründen ein Liefertermin um mehr als acht Wochen überschritten, hat jede Partei ein 
Kündigungsrecht.  

 
V. Leistungsänderungen 

1. Änderungs- oder Ergänzungswünsche des Kunden zum vertraglich bestimmten Umfang 
der von uns zu erbringenden Leistungen müssen schriftlich erfolgen. Ist absehbar, dass 
sich die Änderungs- oder Ergänzungswünsche insbesondere hinsichtlich Vergütung, Mehr-
aufwand und Terminen auf die zu erbringende Leistungen auswirken, so dass diese nicht 
oder nur verzögert ausgeführt werden können, teilen wir dies dem Kunden mit. Der Kunde 
hat dann die Wahl, sein Einverständnis zu der Verschiebung der Leistungszeiten oder die 
Rücknahme des Änderungswunsches zu erklären.  

2. Hält der Kunde an seinen Änderungswünschen fest, prüfen wir die Umsetzbarkeit und 
teilen dem Kunden die konkreten Auswirkungen des Änderungswunsches auf die getroffe-
nen Vereinbarungen (Termine und Vergütung) mit. Die Darlegung enthält entweder einen 
detaillierten Vorschlag für die Umsetzung des Änderungswunsches oder Angaben dazu, 
warum der Änderungswunsch nicht umsetzbar ist. 

3. Über die Umsetzung der Änderungs- oder Ergänzungswünsche des Kunden wird eine 
schriftliche Nachtragsvereinbarung abgeschlossen. Kommt eine Einigung nicht zustande, 
verbleibt es beim ursprünglichen Leistungsumfang. 

4. Von dem Änderungsverfahren betroffene Termine und Fristen werden unter Berücksichti-
gung der Dauer der Prüfung und Abstimmung über den Änderungsvorschlag und gegebe-
nenfalls der Dauer der Umsetzung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist soweit erfor-
derlich verschoben.  

5. Den durch das Änderungsverlangen entstehenden Aufwand, insbesondere die Prüfung des 
Änderungswunsches, das Erstellen eines Änderungsvorschlags und etwaige Stillstandszei-
ten, trägt der Kunde. 

6. Kommt eine schriftliche Ergänzungs-/Änderungsvereinbarung nicht zustande, werden von 
uns aber gleichwohl zusätzliche Leistungen auf Verlangen des Kunden erbracht, gilt Ziffer 
VIII, 5.  

 
VI. Prüfungspflichten des Kunden, Abnahme, Mengenabweichungen 

1. Der Kunde ist verpflichtet, die von uns erbrachte Leistung unverzüglich nach Fertigmel-
dung und Bereitstellung zu prüfen. Dies gilt auch für Texte, Reinzeichnungen, Fotos, Li-
thos, digitale Datensätze und sonstige Unterlagen, die dem Kunden zur Freigabe vor 
Druck- oder Produktionsbeginn zur Prüfung vorgelegt werden.  

2. Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch 5 Werktage nach Bereitstel-
lung anzuzeigen. Mängel, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt werden konnten, 
sind unverzüglich nach ihrem Auftreten anzuzeigen. 

3. Mängel sind uns gegenüber schriftlich unter Angabe der für die Mängelbeseitigung 
geeigneten Informationen anzuzeigen. 

4. Der Kunde ist verpflichtet, die Leistung abzunehmen und kann die Abnahme nicht auf-
grund unerheblicher Mängel verweigern. Lässt der Kunde eine ihm von uns gesetzte an-
gemessene Frist zur Abnahme verstreichen, gilt die Leistung als abgenommen. 

5. Produktionstechnisch bedingte Mengenabweichungen bei der Produktion von Druckerzeug-
nissen und Werbeartikeln sind bis zu 10% üblich. Über- oder Unterlieferungen werden 
nach der tatsächlichen Stückzahl abgerechnet. 

 
VII. Rechte 

1. Unsere Leistungen stellen sich regelmäßig als persönliche geistige Schöpfungen dar und 
unterliegen dem Urheberrechtsgesetz. Unabhängig von der Art des Auftrages sind wir Ur-
heber und Inhaber sämtlicher Nutzungs- und Verwertungsrechte.  

2. Die Nutzungsrechte an unseren Leistungen werden nur in dem Umfang übertragen, der 
ausdrücklich in dem zugrunde liegenden Vertrag festgehalten ist. Bei fehlender Regelung 
erhält der Kunde widerruflich bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus 
der Geschäftsbeziehung, ein nicht ausschließliches, nicht übertragbare Nutzungsrecht an 
dem Auftragsergebnis in dem Umfang, der notwendig ist, den mit dem jeweiligen Vertrag 
verfolgten Zweck zu erreichen. Eine weitergehende Nutzung, insbesondere die Nachah-
mung, Vervielfältigung, Vermietung, Weiterlizenzierung oder sonstige Verwertung, ist nicht 
gestattet. 

3. Bis zur vollständigen Zahlung der Vergütung ist dem Kunden der Einsatz der erbrachten 
Leistung nur widerruflich gestattet. 

4. Wir sind berechtigt, den Namen des Kunden als Referenzkunden und das kundenbezogene 
Projekt zu Demonstrationszwecken und zu Werbezwecken sowie für die Presse zu nutzen, 
wenn nicht wichtige Gründe dagegen sprechen. 

 
 

 

 

 

 

 

VIII. Vergütung, Zahlungsverzug, Aufrechnung 

1. Unsere Leistungen, insbesondere auch Konzept-, Beratungs- oder Entwicklungsarbeiten, 
erfolgen grundsätzlich gegen Honorar.  

2. Unsere Rechnungen sind sofort nach Bereitstellung einer Software-Anwendung bzw. nach 
Ablieferung einer anderweitigen Leistung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei längerfristigen 
Aufträgen oder bei durch den Kunden veranlassten Arbeitsverzögerungen behalten wir uns 
eine Zwischenabrechnung vor. 

3. Der Kunde gerät auch ohne Mahnung mit dem Ablauf von 30 Tagen nach Rechnungserhalt 
in Zahlungsverzug.  

4. Die im Rahmen des Agenturgeschäftes von uns abgewickelten Leistungen Dritter werden 
getrennt abgerechnet. Auch diese Leistungen sind sofort nach Bereitstellung bzw. Liefe-
rung ohne Abzug zahlbar. 

5. Haben die Parteien keine Vereinbarung über die Vergütung unserer Leistung getroffen, so 
hat der Kunde die für diese Leistung übliche Vergütung zu entrichten. Im Zweifel gelten 
unsere allgemeinen, zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen Vergütungssätze als 
üblich.  

6. Von uns angegebene Vergütungssätze sind netto-Preise zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer und ggf. Verpackung und Transport. 

7. Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, unsere Forderung mit 8% über dem 
Basiszinssatz zu verzinsen. Es bleibt uns vorbehalten, einen höheren Zinsschaden auf 
Nachweis geltend zu machen.  

8. Gegen unsere Ansprüche kann der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftigen 
Gegenansprüchen aufrechnen.  

9. Für die Abwicklung von Aufträgen mit Dritten, deren Kostenaufwand direkt an den Kunden 
weiterberechnet wird, können wir eine Handling Fee in Höhe von 15% erheben. 

 
IX. Eigentumsvorbehalt, Zurückbehaltungsrecht 

1. Die gelieferten Arbeiten und Waren bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Kunden unser Eigentum. Die Verpfändung oder Sicherungs-
übereignung ist unzulässig.  

2. Übersteigt der Wert sämtlicher für uns bestellter Sicherheiten aus der Geschäftsbeziehung 
unsere Forderungen insgesamt nachhaltig um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen 
des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 

3. Bei Pflichtverletzung durch den Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir auch 
ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes zu verlangen 
und/oder vom Vertrag zurückzutreten. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes 
allein liegt keine Rücktrittserklärung. 

4. Der Kunde ist zur Geltendmachung von Zurückbehaltungs- oder Leistungsverweigerungs-
rechten i.S. der §§ 273, 320 BGB nicht befugt. 

 
X. Mängelhaftung 

1. Mängelmeldungen werden von uns nur berücksichtigt, wenn sie schriftlich erfolgen. Im 
Falle eines rechtzeitig angezeigten Mangels leisten wir Nacherfüllung nach unserer Wahl 
entweder durch Mangelbeseitigung oder Neulieferung. Ersetzte Teile gehen in unser Eigen-
tum über.  

2. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 

3. Dem Kunden stehen keine Gewährleistungsansprüche zu, wenn er selbst oder durch Dritte 
Veränderungen an unserem Produkt vorgenommen hat.  

4. Für Mängel, die ihre Ursache in fehlerhaften Texten, Reinzeichnungen, Fotos, Lithos, 
digitalen Datensätzen oder sonstigen Unterlagen, die von dem Kunden vor Druck- oder 
Produktionsbeginn freigegeben worden sind, haben, haften wir nicht.  

5. Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen ist ausgeschlossen. 
6. Der Kunde ist bei Fehlschlagen der Nachbesserung nach dem 3. Versuch berechtigt, nach 

seiner Wahl Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 
 
XI. Haftung 

1. Erklärungen zur Beschaffenheit unserer Leistung stellen im Zweifel nur dann eine Garantie 
dar, wenn wir sie ausdrücklich als solche bezeichnet haben. 

2. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haften wir, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, nur bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit durch uns oder unsere 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder sonstigen Umstän-
den und im Rahmen einer Garantie. 

3. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir auch bei leichter 
Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehba-
ren Schaden. 

4. Weitere Ansprüche, insbesondere eine verschuldensunabhängige Haftung, sind ausge-
schlossen. 

5. Der Kunde ist verantwortlich für die Sicherung seiner Daten. Für den Verlust von Daten 
übernehmen wir keine Haftung, wenn der Verlust durch mangelnde Sicherung durch den 
Kunden eingetreten ist. 

6. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
7. Im Prospektmaterial, in Angebotstexten oder Auftragsbestätigungen enthaltene technische 

Daten und Beschreibungen für Produkte Dritter basieren auf den Angaben der Hersteller. 
Wir selbst können diese Eigenschaften dem Kunden grundsätzlich nicht garantieren. 

 
XII. Verjährung 

1. Die Gewährleistungsansprüche unter Punkt X.-Mängelhaftung verjähren innerhalb von 12 
Monaten, beginnend mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und 
der Kunde von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit erlangen konnte.  

2. Für die Ansprüche unter Punkt XI.-Haftung richtet sich die Verjährung nach den gesetzli-
chen Bestimmungen. 

3. Im Übrigen verjähren alle Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, in 12 
Monaten ab der Abnahme unserer Leistung. 

4. XIII. Schlussbestimmungen 
5. Erfüllungsort für alle Ansprüche aus den mit uns abgeschlossenen Verträgen, einschließlich 

der Zahlungsverpflichtungen des Kunden, ist ausschließlich Bremen. 
6. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
7. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang 

mit diesem Vertrag ist Bremen. 
8. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen unberührt.  
 
XIII. Schlussbestimmungen 

1. Erfüllungsort für alle Ansprüche aus den mit uns abgeschlossenen Verträgen, einschließlich 
der Zahlungsverpflichtungen des Kunden, ist ausschließlich Bremen. 

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang 

mit diesem Vertrag ist Bremen. 
4. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen unberührt. 
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